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Art der Tilgung , haben aber bei der Wahl der zu treffen⸗
den Einrichtungen und Beſtimmungen einen ſolchen Einfluß ,
daß ſich uͤber das Einzelne , was als zweckmaͤßig oder ver —⸗
werflich zu betrachten , im Allgemeinen wenig ſagen
laͤßt. Zuletzt haͤngt doch Alles von der treuen und zweck⸗

maͤßigen Vollziehung ab , die bei einer mangelhaften Ein —⸗

richtung von einer geſchickten und redlichen Verwaltung
leichter , als bei der beſten Einrichtung von einer ungeſchick —

Nten und nachlaͤßigen Verwaltung zu erwarten iſt .

8 2.

Effective Schuldenverminderung mittelſt Verwendung des Staatsein
kommens und Abtragung beſtehender Schulden , mittelſt Verwendung

eines Kapitalfonds , im Allgemeinen .

Die Werthe , welche die Regierung zur Tilgung von
Staatsſchulden verwendet , haben entweder die Natur eines

jaͤhrlichen Einkommens oder eines Kapitalfo nds .
Als eine effective Verminderung der Staatsſchuld kann
man in der Regel nur diejenige betrachten , die durch die

Verwendung eines Theiles des Staatseinkommens
bewirkt wird . Daſſelbe entſteht durch die Erſparniſſe , aus
welchen die Unterthanen ihre Steuern entrichten , die , von
der Regierung zum Zweck der Schuldentilgung geſammelt ,
in den Haͤnden der Glaͤubiger , welche den Werth des Dar —

lehens zuruͤck erhalten , die Natur eines Kapitals annehmen ,
und einen Zuwachs des Nationalkapitals bilden ) , oder ,
wenn man lieber will , das durch die fruͤhern Anlehen zu
— 2————

) In ſo ferne nämlich die Gläubiger Inländer ſind . Im ent⸗
gegengeſetzten Falle wirkt die Tilgung gleich einem , aus Erſparniſſen
entnommenen , Darlehen an das Ausland , wodurch man einen
jährlichen Zinſengenuß gewinnt , indem man die Ausgabe dafür
erſpart
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unfruchtbaren Zwecken zerſtoͤrte Kapital wieder erſetzen . Die

Verwendung eines Theils des , als Staatseinkommen

centraliſirten , Nationalein kommens zur Schuldentilgung wird ,

unter ſonſt gleichen Umſtaͤnden , um ſo leichter fallen , wenn

die Steuern , die man jenem Zwecke widmen kann , eine

bereits gewohnte Laſt ſind , d. h. wenn man den Ueberſchuß

an Einkuͤnften , der die Mittel hiezu gewaͤhrt , ohne Er —

hoͤhung der Steuern , gewinnt , entweder durch die Vermin

derung der Ausgaben , durch Beſchraͤnkung eines unfruchtbaren

Aufwands , durch eine moͤglich gewordene Reduction der

Zinſen der Staatsſchuld , durch allmaͤhliges Abnehmen einer

in Gefolge beſonderer Umſtaͤnden angewachſenen voruͤber

gehenden Laſt (z. B. Penſionslaſten nach einem Kriege ) , oder

durch den ſteigenden Ertrag beſtehender Abgaben , in Ge —

folge zunehmender Bevoͤlkerung , Betriebſamkeit und Produc

tionat . ſüf .

Die Verwendung eines Kapitalfonds zur Tilgung

einer beſtehenden Schuld iſt entweder als eine bloße Schuld —

verwandlung zu betrachten , oder mit einem , dem Betrage

der abgeloͤsten Schuld gleichen Verluſte am Activkapital⸗

fonds des Staats verbunden . An die Stelle der Zinſen

von den getilgten Kapitalien treten im erſten Falle die

Zinſen neuer Anlehen , die oft , wenn die Tilgung , zufolge

rechtlicher Verbindlichkeiten zur Heimzahlung , gerade in

einem unguͤnſtigen Augenblick geſchehen muß , laͤſtiger ſind ,

als die des abgetragenen Kapitals . Im andern Falle ſind

aber gegen die Verminderung der Zinſenlaſt die Einkuͤnfte

abzuwaͤgen , welche der Staatscaſſe durch die Verwendung

ihres Kapitalfonds entgehen .

Mittelbar kann aber durch ſolche Operationen theilweiſe

der Zweck einer effsctiven Erleichterung der Staatslaſten

bewirkt werden , naͤmlich durch eine Schuldumwandlung ,

in ſo ferne mittelſt neuer Anlehen die Gelegenheit benutzt
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wird , die das Sinken des Zinsfußes zur Reduction der

Zinſenlaſt aͤlterer Schulden darbietet , oder durch Verwendung
eines Activkapitalfonds , in ſo ferne der Ertrag deſſelben

fuͤr den Staat geringer iſt , als der Betrag der Zinſen von

den damit abgeloͤsten Schuldkapitalien . In beiden Faͤllen
findet eine wirkliche Verminderung der Staatslaſten Statt .

25

Domänenverkauf als Mittel zur Schuldentilgung .

In der ſo eben angegebenen Beziehung verdient vorzuͤglich
der Verkauf von Domaͤnen zum Zweck der Schulden⸗

tilgung eine naͤhere Betrachtung .

Wenn in fruͤhern Jahrhunderten die Einfachheit des Acker —

baues , wie der ganze oͤkonomiſche Zuſtand der Voͤlker , das

Verhaͤltniß der Induſtrie und der Agricultur , das weniger

gefuͤhlte Beduͤrfniß , ſo wie das Daſeyn mancher Hinderniſſe
eines lebhaften Austauſches mittelſt des allgemeinen Cir —

culationsmittels — wenn dieſe und andere Verhaͤltniſſe in

fruͤhern Zeiten es moͤglich machten , daß die eigenthuͤmlichen

Guͤter und Gefaͤlle der Regenten oder des Staats die vor —

zuͤgliche Quelle zur Beſtreitung des Staatshaushalts bilden

konnten , und der politiſche Zuſtand , ſo wie die hiſtoriſche

Entwickelung der einzelnen Staaten , innig mit dieſer Ein —

richtung verflochten war ; ſo haben ſich im Laufe der Zeit

die Verhaͤltniſſe doch ſo ſehr veraͤndert , daß nicht nur ſelbſt

da , wo das urſpruͤngliche Domaͤnenvermoͤgen keine bedeu —

tende Schmaͤlerungen erlitt , dieſe Quelle des Einkommens

bei weitem unzureichend geworden iſt , ſondern auch die

Erhaltung einer ausgedehnten Domaͤnenwirthſchaft in mancher

Hinſicht als unvortheilhaft erſcheint .

Wenn hieruͤber auch ein ganz unbedingtes Urtheil nicht

gelten mag ) , und beſonders in kleinern Staaten manche

) Ja cob , Finanzwiſſenſchaft §. 76. u. folg .
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